
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Artikel 2 
Folgender § 5 wird neu gefasst: 
 

§ 5 
 
(1)  Neben den Entschädigungen nach den §§ 2 bis 4 wird Mitgliedern der Freiwilligen  
Feuerwehr, die die Voraussetzungen des § 33 Abs. 4 NBrandSchG erfüllen, der bei 
Dienstreisen   (§ 4) und durch die Teilnahme an Einsätzen und Übungen sowie durch die 
vom Oberbürgermeister bzw. von der Oberbürgermeisterin angeordnete oder genehmigte 
Teilnahme an Lehrgängen der Niedersächsischen Akademie für Brand- und 
Katastrophenschutz, an feuerwehrtechnischen Fachtagungen und sonstigen 
Ausbildungsveranstaltungen (Feuerwehrdienst) entstandene nachgewiesene 
Verdienstausfall auf Antrag ersetzt, jedoch höchstens 28,00 € je Stunde.  
 
(2) Die nachgewiesenen Aufwendungen für die Betreuung eines Kindes (§ 33 Abs. 2 
NBrandSchG), welches das 10. Lebensjahr nicht vollendet hat, werden auf Antrag bis zu  
einem Höchstbetrag von 10,00 € je Stunde ersetzt, sofern die Betreuung infolge des 
Feuerwehrdienstes (Abs. 1) nicht selbst im gewohnten Umfang wahrgenommen werden 
konnte. 
 

 

 

 

 


